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.*e Studiengebühren;
Hinweise zur Gebührenpflicht bei Auslandssemestern

Rundschreiben Nr. 6

Sehr geehrte Damen und Herren,

bisher war die Handhabung der Frage der Gebührenpflichtigkeit von gebührenpflichti-

gen integrierten Auslandssemestern, die in der Studien- und Prüfungsordnung als Teil

des Studiums vorgesehen sind, und sonstigen Auslandssemestern, die gebührenfrei

sein sollten, unterschieden.

Wir bitten Sie, diese Differenzierung aufzugeben und folgendermaßen zu verfahren:

Auslandssemester, gleich welcher Art, sind nicht automatisch gebührenfrei. Vielmehr

tritt eine Gebührenbefreiung gemäß $ 3 Satz 2 Nr. 1 LHGebG ein, wenn die Gebüh-

renpflichtigen für ein Auslandsstudium beurlaubt werden. Für die Beurlaubung ist

nach S 61 Abs. 1 LHG ein "wichtiger Grund" erforderlich. Ein Auslandsstudium ist

nach ständiger Verwaltungspraxis der baden-württembergischen Hochschulen ein

wichtiger Grund. Wir bitten dies auch so zu handhaben, wenn das Auslandssemester,

dort erbrachte Leistungsnachweise oder Prüfungsteile voll auf das inländische Studi-

um angerechnet werden. Wir haben in dieser Sache schon einige gerichtliche Verfah-

ren laufen und die ersten Kontakte mit den Gerichten legen nahe, hier nicht anders als

bei "normalen" Auslandssemestern zu verfahren. Es steht zu befürchten, dass die
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derzeitige Rechtslage eine unterschiedliche Behandlung nicht rechtfertigt. Wir würden
aber prüfen, ob bei einer künftigen Gesetzesnovellierung dafür eine Rechtsgrundlage
geschaffen werden soll, wenn die Hochschulen dies wünschen.

Mit freundlichen Grüßen


